
Stadt Adliswil 

Grosser Gemeinderat 

Zürichstrasse 8, 8134 Adliswil, www.adliswil.ch 

_____________ 

 * Die Rechnungsprüfungskommission besteht aus folgenden Mitgliedern: Thomas Iseli 
(Präsident), Bernie Corrodi, Silvia Helbling, Urs Künzler, Daniela Morf, Walter Uebersax (Sekre-
tär), Esen Yilmaz. 
 

 

 

Antrag der Rechnungsprüfungskommission* vom 9. September 2019 

 
Beschluss des Grossen Gemeinderats betreffend Volksinitiative «Boden behal-
ten – Adliswil nachhaltig gestalten» und Gegenvorschlag 

(vom …) 
 
 
Der Grosse Gemeinderat, 
 
nach Einsichtnahme in die Anträge des Stadtrats vom 18. Juni 2019 sowie der Rech-
nungsprüfungskommission vom 9. September 2019, 
 
beschliesst: 
 
I. Die Volksinitiative «Boden behalten – Adliswil nachhaltig gestalten» wird abge-

lehnt. 
 
Minderheitsantrag von Esen Yilmaz und Bernie Corrodi: 
 
I. Der Volksinitiative «Boden behalten – Adliswil nachhaltig gestalten» wird zuge-

stimmt. 
 
 
II. Als Gegenvorschlag wird die Gemeindeordnung vom 2. März 1997 wie folgt 

geändert: 
 

Art. 13 Obligatorisches Referendum 

Der Abstimmung durch die Gemeinde unterliegen: 
 
Ziff. 1-9 unverändert 
 
Ziff. 10. (neu) Veräusserung von Grundeigentum im Finanzvermögen im Betrag von 
über Fr. 3 000 000. 

Art. 33a Allgemein Verwaltung 

Dem Grossen Gemeinderat stehen zu: 
 
Ziff. 1-7 unverändert 
 
Ziff. 8 (neu) Veräusserung von Grundeigentum im Finanzvermögen im Betrag von über 
Fr. 400 000 bis Fr. 3 000 000 und die Belastung von Grundstücken mit dinglichen 
Rechten im Finanzvermögen im Betrag von mehr als Fr. 400 000. 
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Ziff. 9-18 unverändert 
 
 
Minderheitsantrag von Esen Yilmaz und Bernie Corrodi: 
 
II. Auf den Gegenvorschlag wird nicht eingetreten. 
 
 
III. Die Initiative und der Gegenvorschlag werden den Stimmberechtigten zur 

gleichzeitigen Abstimmung unterbreitet. Wird die Volksinitiative zurückgezogen, 
untersteht der Gegenvorschlag dem obligatorischen Referendum.  
 

IV. Der Stadtrat bestimmt das Inkrafttreten nach Genehmigung durch den Regie-
rungsrat.  
 

V. Der beleuchtende Bericht wird vom Stadtrat verfasst. Die Minderheitsmeinung 
des Grossen Gemeinderats wird von seinem Büro verfasst.  
 

VI. Veröffentlichung von Dispositivziffer I.-V. im amtlichen Publikationsorgan. 
 

VII. Mitteilung von Dispositivziffer I.-V. an den Stadtrat und das Initiativekomitee. 
 

 
 
Adliswil, 9. September 2019 
 

Im Namen der Kommission 

Der Präsident:   Der Sekretär: 
Thomas Iseli    Walter Uebersax 

 


